
1. Ausfertigung Bank

Zusätzlich sollen folgende Währungskonten eröffnet werden

US Dollar      CHF      Brit. Pfund      Jap. Yen

Kontonummer Organisationsknoten-ID Portfolioschlüssel

0
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.1
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/1
0

0
4

2
2

Depotkonto-Eröffnung unter Einschluss eines Finanzdienstleisters

Depot-/Kontoinhaber (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)1.

Vorname

Name

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Anrede:   Frau   Herr Titel:   Dr.   Prof.   

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Ja, ich unterliege der amerikanischen Steuerpflicht.2US-Steuerpflicht US-TIN/-SSN
_ _

Steuerliche Ansässigkeit(en) Ausländische Steueridentifikationsnummer(n) TIN

.. ..

angestellt selbständig

Nationale Kennung 1

Staatsangehörigkeiten  

Berufsgruppe

Beruf Branche

Jährliches Einkommen
in Euro

Liquides Vermögen
in Euro

E-Mail Adresse

Telefon

Ja, ich habe eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands.2CRS-Steuerpflicht 3

Deutsche Steuer-ID

1 Die Angabe der nationalen Kennung ist zwingend erforderlich, sofern ihre Nationalität nicht Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Ungarn oder Luxemburg entspricht. 
Welche Kennung für die jeweilige Nationalität benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung.

2 Erläuterung zur Steuerpflicht auf der vorletzten Seite

DAB BNP PARIBAS • Postfach 20 05 51 • 80005 Münchenwww.dab.com

Vorstand/Geschäftsführer/Aufsichtsratsvorsitzender

3 Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number - TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. 



2. Ausfertigung Finanzdienstleister
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DAB BNP PARIBAS • Postfach 20 05 51 • 80005 Münchenwww.dab.com

Zusätzlich sollen folgende Währungskonten eröffnet werden

US Dollar      CHF      Brit. Pfund      Jap. Yen

Kontonummer Organisationsknoten-ID Portfolioschlüssel

Depotkonto-Eröffnung unter Einschluss eines Finanzdienstleisters

Depot-/Kontoinhaber (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)1.

Vorname

Name

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Anrede:   Frau   Herr                Titel:   Dr.   Prof.

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Ja, ich unterliege der amerikanischen Steuerpflicht.2US-Steuerpflicht US-TIN/-SSN
_ _

Steuerliche Ansässigkeit(en) Ausländische Steueridentifikationsnummer(n) TIN

.. ..

angestellt selbständig

Nationale Kennung 1

Staatsangehörigkeiten  

Berufsgruppe

Beruf Branche

Jährliches Einkommen
in Euro

Liquides Vermögen
in Euro

E-Mail Adresse

Telefon

Ja, ich habe eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands.2CRS-Steuerpflicht 3

Deutsche Steuer-ID

1 Die Angabe der nationalen Kennung ist zwingend erforderlich, sofern ihre Nationalität nicht Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Ungarn oder Luxemburg entspricht. 
Welche Kennung für die jeweilige Nationalität benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung.

2 Erläuterung zur Steuerpflicht auf der vorletzten Seite

Vorstand/Geschäftsführer/Aufsichtsratsvorsitzender

3 Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number - TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. 



3. Ausfertigung Kunde
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DAB BNP PARIBAS • Postfach 20 05 51 • 80005 Münchenwww.dab.com

Zusätzlich sollen folgende Währungskonten eröffnet werden

US Dollar      CHF      Brit. Pfund      Jap. Yen

Kontonummer Organisationsknoten-ID Portfolioschlüssel

Depotkonto-Eröffnung unter Einschluss eines Finanzdienstleisters

Depot-/Kontoinhaber (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)1.

Vorname

Name

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Anrede:   Frau   Herr                Titel:   Dr.   Prof.

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Ja, ich unterliege der amerikanischen Steuerpflicht.2US-Steuerpflicht US-TIN/-SSN
_ _

Steuerliche Ansässigkeit(en) Ausländische Steueridentifikationsnummer(n) TIN

.. ..

angestellt selbständig

Nationale Kennung 1

Staatsangehörigkeiten  

Berufsgruppe

Beruf Branche

Jährliches Einkommen
in Euro

Liquides Vermögen
in Euro

E-Mail Adresse

Telefon

Ja, ich habe eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands.2CRS-Steuerpflicht 3

Deutsche Steuer-ID

1 Die Angabe der nationalen Kennung ist zwingend erforderlich, sofern ihre Nationalität nicht Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Ungarn oder Luxemburg entspricht. 
Welche Kennung für die jeweilige Nationalität benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung.

2 Erläuterung zur Steuerpflicht auf der vorletzten Seite

Vorstand/Geschäftsführer/Aufsichtsratsvorsitzender

3 Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number - TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. 



Ich/Wir bitte(n) Sie, mir/uns die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ auf CD-ROM zur Verfügung zu stellen, sofern nicht etwas anderes angegeben wird.           

Ich/Wir wünsche(n) die Broschüre in Papierform.

Vorname

Name

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Anrede:   Frau   Herr Titel:   Dr.   Prof.   

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Ja, ich unterliege der amerikanischen Steuerpflicht.2US-Steuerpflicht US-TIN/-SSN
_ _

Steuerliche Ansässigkeit(en) Ausländische Steueridentifikationsnummer(n) TIN

.. ..

angestellt selbständig

Staatsangehörigkeiten  

Berufsgruppe

Beruf Branche

Jährliches Einkommen
in Euro

Liquides Vermögen
in Euro

E-Mail Adresse

Telefon

Ja, ich habe eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands.2CRS-Steuerpflicht 3

Deutsche Steuer-ID

1 Die Angabe der nationalen Kennung ist zwingend erforderlich, sofern ihre Nationalität nicht Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Ungarn oder Luxemburg entspricht. 
Welche Kennung für die jeweilige Nationalität benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung.

2 Erläuterung zur Steuerpflicht auf der vorletzten Seite

Vorstand/Geschäftsführer/Aufsichtsratsvorsitzender

3 Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number - TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. 

Angabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG) 
Der/Die Depot-/Kontoinhaber handelt/handeln auf eigene Rechnung, sofern nichts anderes angegeben wird. 
Der/Die Depot-/Kontoinhaber handelt/handeln nicht auf eigene Rechnung, sondern für (Name und Adresse der Person eintragen):

Angabe zur Zugehörigkeit der Kapitalerträge zum Privatvermögen
Die Kapitalerträge aus den in diesem Konto/Depot verwalteten Vermögensgegenständen gehören zu meinem/unserem Privatvermögen, sofern nichts anderes angegeben wird:

Basisinformationen

Versandanschrift: Falls hier nichts anderes angegeben wird, gilt automatisch die Meldeanschrift des ersten Depot-/Kontoinhabers.         
c/o

PLZ

Straße/Haus-Nr.

Ort Land

Die Bank eröffnet in der Regel keine Konten auf fremde Rechnung.!

Depot-/Kontoinhaber (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)2.

1. Ausfertigung Bank

Nationale Kennung 1



2. Ausfertigung Finanzdienstleister

Ich/Wir bitte(n) Sie, mir/uns die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ auf CD-ROM zur Verfügung zu stellen, sofern nicht etwas anderes angegeben wird.           

Ich/Wir wünsche(n) die Broschüre in Papierform.

Vorname

Name

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Anrede:   Frau   Herr                Titel:   Dr.   Prof.   

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Ja, ich unterliege der amerikanischen Steuerpflicht.2US-Steuerpflicht US-TIN/-SSN
_ _

Steuerliche Ansässigkeit(en)               Ausländische Steueridentifikationsnummer(n) TIN

.. ..

angestellt selbständig

Staatsangehörigkeiten  

Berufsgruppe

Beruf Branche

Jährliches Einkommen
in Euro

Liquides Vermögen
in Euro

E-Mail Adresse

Telefon

Ja, ich habe eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands.2CRS-Steuerpflicht 3

Deutsche Steuer-ID

1 Die Angabe der nationalen Kennung ist zwingend erforderlich, sofern ihre Nationalität nicht Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Ungarn oder Luxemburg entspricht. 
Welche Kennung für die jeweilige Nationalität benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung.

2 Erläuterung zur Steuerpflicht auf der vorletzten Seite

Vorstand/Geschäftsführer/Aufsichtsratsvorsitzender

3 Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number - TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. 

Angabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG) 
Der/Die Depot-/Kontoinhaber handelt/handeln auf eigene Rechnung, sofern nichts anderes angegeben wird. 
Der/Die Depot-/Kontoinhaber handelt/handeln nicht auf eigene Rechnung, sondern für (Name und Adresse der Person eintragen):

Angabe zur Zugehörigkeit der Kapitalerträge zum Privatvermögen
Die Kapitalerträge aus den in diesem Konto/Depot verwalteten Vermögensgegenständen gehören zu meinem/unserem Privatvermögen, sofern nichts anderes angegeben wird:

Basisinformationen

Versandanschrift: Falls hier nichts anderes angegeben wird, gilt automatisch die Meldeanschrift des ersten Depot-/Kontoinhabers.         
c/o

PLZ

Straße/Haus-Nr.

Ort Land

Die Bank eröffnet in der Regel keine Konten auf fremde Rechnung.!

Depot-/Kontoinhaber (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)2.

Nationale Kennung 1



3. Ausfertigung Kunde

Ich/Wir bitte(n) Sie, mir/uns die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ auf CD-ROM zur Verfügung zu stellen, sofern nicht etwas anderes angegeben wird.           

Ich/Wir wünsche(n) die Broschüre in Papierform.

Vorname

Name

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Anrede:   Frau   Herr Titel:   Dr.   Prof.   

Geburtsname Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Ja, ich unterliege der amerikanischen Steuerpflicht.2US-Steuerpflicht US-TIN/-SSN
_ _

Steuerliche Ansässigkeit(en) Ausländische Steueridentifikationsnummer(n) TIN

.. ..

angestellt selbständig

Staatsangehörigkeiten  

Berufsgruppe

Beruf Branche

Jährliches Einkommen
in Euro

Liquides Vermögen
in Euro

E-Mail Adresse

Telefon

Ja, ich habe eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands.2CRS-Steuerpflicht 3

Deutsche Steuer-ID

1 Die Angabe der nationalen Kennung ist zwingend erforderlich, sofern ihre Nationalität nicht Deutschland, Österreich, Frankreich, Irland, Ungarn oder Luxemburg entspricht. 
Welche Kennung für die jeweilige Nationalität benötigt wird, entnehmen Sie bitte dem Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung.

2 Erläuterung zur Steuerpflicht auf der vorletzten Seite

Vorstand/Geschäftsführer/Aufsichtsratsvorsitzender

3 Tragen Sie bitte ALLE Länder und die dazugehörigen Steueridentifikationsnummer(n) (Taxpayer Identification Number - TIN) ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. 

Angabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG) 
Der/Die Depot-/Kontoinhaber handelt/handeln auf eigene Rechnung, sofern nichts anderes angegeben wird. 
Der/Die Depot-/Kontoinhaber handelt/handeln nicht auf eigene Rechnung, sondern für (Name und Adresse der Person eintragen):

Angabe zur Zugehörigkeit der Kapitalerträge zum Privatvermögen
Die Kapitalerträge aus den in diesem Konto/Depot verwalteten Vermögensgegenständen gehören zu meinem/unserem Privatvermögen, sofern nichts anderes angegeben wird:

Basisinformationen

Versandanschrift: Falls hier nichts anderes angegeben wird, gilt automatisch die Meldeanschrift des ersten Depot-/Kontoinhabers.         
c/o

PLZ

Straße/Haus-Nr.

Ort Land

Die Bank eröffnet in der Regel keine Konten auf fremde Rechnung.!

Depot-/Kontoinhaber (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)2.

Nationale Kennung 1



- Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
- Besitzen Sie eine „United States Permanent Resident Card“ (sog. „US-Green Card“)?
- Werden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt?
- Haben Sie sich im laufenden Jahr über einen längeren Zeitraum (mindestens 31 Tage) in den USA aufgehalten bzw. nehmen Sie im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt und erfüllen
Sie die übrigen, nachfolgend dargestellten Voraussetzungen des Substantial Presence Test? Die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mindestens 
183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.

Hinweis: Ausnahmsweise ist ein Aufenthalt nach dem Substantial Presence Test nicht relevant, wenn Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehal-
ten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine engere Bindung unterhalten. In diesem Fall kann 
eine Befreiung von der Eigenschaft US-Person auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 beantragt werden.

- Haben Sie Ihren Wohnsitz in den USA?
- Besteht eine anderweitige US-amerikanische Steuerpflicht? Der Besitz von Grundeigentum in den USA bzw. dessen Vermietung ist insoweit ebenso unerheblich wie Anteile an US-amerikani-   

schen Immobilienfonds. Aus welchem anderen Grund besteht eine US-amerikanische Steuerpflicht? Bitte teilen Sie uns den Grund separat mit.

Trifft eine der Fragen auf Sie zu, bitten wir Sie, ein US-amerikanisches Steuerformular W-9 auszufüllen und uns zusammen mit den Konto- /Depoteröffnungsunterlagen zur Verfügung zu stellen.
Das Formular erhalten Sie unter https://b2b.dab-bank.de/media/B2B/Allgemeine-Downloads/Hilfe-Service/Formulare/im_us-quellensteuer-w9.pdf. Sind Sie unsicher, ob eine der vorbezeich-
neten Kategorien auf Sie zutrifft oder Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem steuerlichen Berater.

Datenschutzhinweis
Die Bank erhebt, speichert und verarbeitet Ihre Kontodaten und die in diesem Formular enthaltenen Informationen, und übermittelt sie an das Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke der Über-
mittlung an Ihre(n) Ansässigkeitsstatt(en), soweit dies zur Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG erforderlich ist.

Hinweis auf den Einbehalt von Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge (z.B. Zinsen)
Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge wird seit dem 1. Januar 2015 automatisch einbehalten und an die steuererhebenden Religionsgemeinschaften abgeführt. „Automatisch“
bedeutet, dass die Mitglieder dieser Religionsgemeinschaften nichts weiter veranlassen müssen, um ihren kirchensteuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer nachzukom-
men. Zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer sind wir gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für alle Kun-
den ihr „Kirchensteuerabzugsmerkmal“ (KISTAM) abzufragen, das Auskunft über die Religionszugehörigkeit und den gültigen Kirchensteuersatz gibt. Die Abfrage wird im Zeitraum vom 1. Septem-
ber bis 31. Oktober eines Jahres durchgeführt. Darüber hinaus werden wir nach Ablauf einer Wartefrist von drei Monaten nach Kontoeröffnung eine Abfrage aus Anlass der Begründung der
Geschäftsbeziehung vornehmen (Anlassabfrage). Falls innerhalb der Wartefrist bereits steuerrelevante Umsätze verbucht wurden, kann das abgerufene Kirchensteuermerkmal für das laufende
Kalenderjahr nicht mehr berücksichtigt werden. Sofern Sie die Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge nicht von uns, sondern von dem für Sie zuständigen Finanzamt erheben las-
sen möchten, können Sie der Übermittlung Ihres KISTAM widersprechen (Sperrvermerk). Die Sperrvermerkserklärung müssen Sie auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck beim BZSt einrei-
chen, der auf www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort „Kirchensteuer“ bereitsteht. Bei Regelabfragen muss die Sperrvermerkserklärung spätestens am 30. Juni beim BZSt eingehen. In die-
sem Fall sperrt das BZSt bis zu Ihrem Widerruf die Übermittlung Ihres KISTAM für den aktuellen und alle folgenden Abfragezeiträume (jeweils 1. September bis 31. Oktober). Bei Anlassabfragen
muss Ihre Sperrvermerkserklärung zwei Monate vor unserer Abfrage beim BZSt eingehen. Das BZSt ist bei einer Sperre gesetzlich verpflichtet, Ihr zuständiges Finanzamt über die Tatsache unserer
Anfrage und unsere Anschrift zu informieren. Das Finanzamt ist gesetzlich gehalten, Sie wegen Ihrer Sperre zur Abgabe einer Kirchensteuererklärung aufzufordern.

Erster Depot-/Kontoinhaber: Ich wünsche, dass die DAB mein Kirchensteuermerkmal im Rahmen der Kontoeröffnung auf meine Veranlassung und ohne Berücksichtigung einer 
Wartefrist beim Bundeszentralamt für Steuern abruft.
Zweiter Depot-/Kontoinhaber: Ich wünsche, dass die DAB mein Kirchensteuermerkmal im Rahmen der Kontoeröffnung auf meine Veranlassung und ohne Berücksichtigung einer 
Wartefrist beim Bundeszentralamt für Steuern abruft.

Erläuterung zur US-Steuerpflicht

Erläuterung zum steuerlichen Informationsaustausch
Steuerliche Ansässigkeit: Im Allgemeinen wird eine Person steuerlich ansässig in einem Staat, wenn sie nach dem Recht dieses Staates (steuerliche Abkommen eingeschlossen) aufgrund ihres
Wohnsitzes, Aufenthaltes, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals Steuern bezahlt oder bezahlen sollte und nicht nur weil sie Einkommen aus Quellen in diesem
Staat erzielt.

CRS / AEOI: CRS (Common Reporting Standard – Gemeinsamer Melde- und Sorgfaltsstandard) bzw. AEOI (Automatic Exchange of Financial Account Information - Standard für den automatischen
Informationsaustausch über Finanzkonten). Beide Abkürzungen werden synonym verwendet und bezeichnen die Umsetzung einer Initiative zur Eindämmung von Steuerhinterziehung im Hin-
blick auf im Ausland gehaltenes Vermögen meldepflichtiger Kunden. Aufgrund der mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Infor-
mationen über Finanzkonten und der geänderten EU-Amtshilferichtlinie, sind die Unterzeichnerstaaten bzw. Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, von den in ihrem Gebiet ansäs-
sigen Finanzinstituten Informationen über Konten zu erheben, die diese für in anderen Vertragsstaaten bzw. Mitgliedstaaten steuerpflichtige Personen führen und diese den anderen Vertrags-
staaten bzw. Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen. Die nationale Grundlage in Deutschland bildet hierfür das „Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in
Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG)“ und das „Gesetz zu dem Abkommen vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten US-
amerikanischen Informations-und Meldebestimmungen“ (FATCA-Gesetz).Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung an das Bundeszentralamt für Steuern von: Name; Anschrift; aus-
ländischen Ansässigkeitsstaat(en); ausländische(n) Steueridentifikationsnummer(n) sowie Geburtsdatum und Geburtsort jeder meldepflichtigen Person; Kontonummer; Kontosaldo oder Konto-
wert zum Ende des betreffenden Kalenderjahrs oder, wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos; Gesamtbruttobetrag der Zinsen,
der Gesamtbruttobetrag der Dividenden und der Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto vorhandenen Vermögenswerte erzielt und jeweils auf das Konto oder in
Bezug auf das Konto im Laufe des Kalenderjahrs eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden, sowie die Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Finanzvermögen,
die während des Kalenderjahrs auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden.

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act bezeichnet die Umsetzung des Gesetzes zur Eindämmung von Steuerhinterziehung im Hinblick auf im Ausland gehaltenes Vermögen meldepflichtiger
US-Personen (US-Nationalität, auch als zweite Staatsbürgerschaft und US-Greencard Inhaber oder eine in den Vereinigten Staaten steuerlich ansässige natürliche Person sowie US-Gesellschaften). 

DAB BNP PARIBAS • Postfach 20 05 51 • 80005 Münchenwww.dab.com



I. Kontokorrentabrede; Bankpost
1. Das Konto wird in laufender Rechnung mit einem Depot geführt (zusammen: Depot-
konto). Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen erteilt die Bank jeweils zum Ende
eines Kalenderquartales einen Rechnungsabschluss.
2. Konto- und Depotmitteilungen und sonstige Bankpost werden in der vereinbarten
Form übermittelt. Verzichtet der Depot-Kontoinhaber zu Gunsten elektronischer Bereit-
stellung („e-box“) auf die Zusendung von Bankpost (z.Bsp. Auszüge, Rechnungsab-
schlüsse, Wertpapiertransaktionsabrechnungen, Belege, Mitteilungen), gilt Bankpost
mit Bereitstellung zum elektronischen Abruf als zugegangen.
II. Zusatzvereinbarung für Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechti-
gung (Oder-Konto)
1. Jeder Depot-/Kontoinhaber darf über das Depotkonto ohne Mitwirkung des anderen

verfügen und zu Lasten des Depotkontos alle mit der Depot-Konto-Führung im
Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, sofern nicht nachstehend etwas
anderes geregelt ist:

a) Eine Depotkonto-Vollmacht kann nur von allen Depot-/Kontoinhabern gemein-
schaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Depot-/Kontoinhaber führt
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich möglichst
schriftlich, mindestens jedoch in Textform zu unterrichten. 

b) Eine Auflösung des Depotkontos kann nur durch alle Depot-/Kontoinhaber gemein-
schaftlich erfolgen (zur Ausnahme für den Todesfall siehe Ziffer 3)

c) Die Änderung der Versandadresse und -art kann nur möglichst schriftlich, minde-
stens jedoch in textform und durch alle Depot-/Kontoinhaber gemeinschaftlich
erfolgen.

2. Jeder Depot-/Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung des anderen
Depot-/Kontoinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Über den
Widerruf ist die Bank unverzüglich möglichst schriftlich, mindestens jedoch in Text-
form zu unterrichten.

3. Nach einem Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung können die beiden Depot-
/Kontoinhaber nur noch gemeinsam auf möglichst schriftlich, mindestens jedoch in
textformem Wege über das Depotkonto verfügen. Nach dem Tode eines Depot-/Kon-
toinhabers bleiben die Befugnisse des anderen Depot-/Kontoinhabers unverändert
bestehen. Jedoch kann der überlebende Depot-/Kontoinhaber ohne Mitwirkung der
Erben das Depotkonto auflösen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen
Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfü-
gungsberechtigung steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf
jede Verfügung über das Depotkonto seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miter-
ben die Einzelverfügungsberechtigung eines Depot-/Kontoinhabers, so können
sämtliche Depot-/Konto inhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben
über das Depotkonto verfügen.

4. Die Bank behält sich vor, Aufträge, bei denen sich der Kunde aus Finanzterminge-
schäften verpflichtet, nur nach vorheriger, möglichst schriftlich, mindestens jedoch
in textform bestätigter Aufklärung aller Depot-/Kontoinhaber über die mit solchen
Geschäften verbundenen Risiken mittels des entsprechenden Bank-Formulars auszu-
führen. 

5. Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zu Lasten des Depotkontos
ist die Mitwirkung aller Depot-/Kontoinhaber erforderlich. Jedoch ist jeder Depot-
/Kontoinhaber selbständig berechtigt, über die auf dem Gemeinschaftskonto etwa
eingeräumten Kredite jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit vorübergehen-
der Depot-Konto-Überziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch zu machen.

III. Bedingungen für die Benutzung des Telefon- und Faxbankings der Bank
1. Legitimationsmedien

Für jeden Depot-/Kontoinhaber sowie für einen etwaigen Bevollmächtigten werden bei
Nutzung des elektronischen Zugangs Legitimationsmedien, wie z.B. PIN, Super-PIN,
mobileTAN und Identifier vereinbart. Jeder Depot-/Kontoinhaber sowie der/die Bevoll-
mächtigte hat Sorge dafür zu tragen, dass unbefugte Dritte von den Legitimationsme-
dien keine Kenntnis erlangen. Die Legitimationsmedien dürfen nur unmittelbar im
Zusammenhang mit der vorliegenden Geschäftsverbindung und nach Maßgabe der
Benutzerführung im Telefonbanking verwendet werden. Allen anderen Personen gegen-
über sind die Legitimationsmedien geheim zuhalten, denn jede  Person, die Kenntnis von
Depot-/Kontoinhaber, Kontonummer und Legitimationsmedien hat, kann zu Lasten des
genannten Depotkontos Verfügungen treffen.
2. Aufrechterhaltung
Die Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Telefon- und Faxser-
vices. Für Störungen des Telefonservices insbesondere für den Fall, dass eine Teilnahme
vorübergehend oder auf Dauer aus technischen Gründen nicht möglich ist, haftet die
Bank nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank.
IV. Anrufaufzeichnung
Die Bank ist berechtigt, Telefongespräche im Zusammenhang mit der Durchführung
der Kundenbeziehung auf Ton- oder Datenträgern aufzuzeichnen und diese Auf-
zeichnungen aufzubewahren. Darunter fallen insbesondere Telefongespräche zur
Ausführung von Kundenweisungen und Telefongespräche im Rahmen von Reklama-
tionen. Die Aufzeichnung erfolgt zu Nachweiszwecken. Die Aufzeichnungen können
von Mitarbeitern der Bank abgehört werden. Die Bank ist berechtigt, Niederschriften der
Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen können zu Beweiszwecken in etwai-
gen Rechtsstreitigkeiten verwendet werden. Der Kunde wird Bevollmächtigte bei Bevoll-
mächtigung davon in Kenntnis setzen, dass Telefongespräche wie beschrieben aufge-
zeichnet werden können und der Bank unverzüglich mitteilen, falls Bevollmächtigte
Einwendungen gegen die Aufzeichnung haben.
V. Ausschluss der Anlageberatung
Die Bank erfüllt lediglich ihre gesetzlichen Aufklärungs- und Erkundigungspflichten
und führt Aufträge aus. Die Bank spricht weder Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf
von Wertpapieren aus noch bietet die Bank Beratungsleistungen. 
VI. Einbeziehung eines Finanzdienstleisters
Die Eröffnung des Depotkontos erfolgt im beiderseitigen Verständnis, dass der Depot -
/Kontoinhaber durch einen von ihm der Bank gegenüber bevollmächtigten Finanz-
dienstleister betreut wird, über den alle Aufträge, die Regelungsgegenstand des Wertpa-
pierhandelsgesetzes sind und im Namen des Kunden erteilt werden. 
VII. Hinweis gem. § 14 UStG:
Die mitgeteilte Kontonummer entspricht der Rechnungsnummer. Die Umsatzsteueri-
dentnummer der Bank lautet: DE 191528929. Soweit bei der Abrechnung von Bank-
dienstleistungen keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind diese gemäß § 4 Nr. 8 UStG
von der Umsatzsteuer befreit.
VIII. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen 
Maßgeblich für die Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde sind im Übrigen die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, deren Sonderbedingungen für Wertpapierge-
schäfte, Sonderbedingungen für Edelmetallgeschäfte, Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr, für das Online Banking, für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugser-
mächtigungsverfahren, für Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfah-
ren, für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren sowie für Zahlun-
gen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren. Die Geschäftsbedingungen
können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden und werden auf Verlangen
des Kunden auch nachträglich übersendet.

Legitimation des/der Unterzeichnenden liegt bereits vor, für 

Legitimation des/der Unterzeichnenden liegt bereits vor, für Kto.-Nr.:

Kto.-Nr.:

Die Bank ist gem. § 63 Abs. 10 WpHG verpflichtet, Informationen zu Kenntnissen und Erfahrungen ihrer Kunden einzuholen. Sofern Sie nachfolgend keine oder unvollständige Anga-
ben machen, weisen wir Sie darauf hin, dass die Bank nicht beurteilen kann, ob die von Ihnen beabsichtigten oder durchgeführten Geschäfte für Sie angemessen sind. Unabhängig
davon prüft die Bank die Angemessenheit nicht beim Erwerb Anteilen oder Aktien an OGAW im Sinne von § 1 Absatz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der in Artikel 36
Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 genannten strukturierten OGAW. Bitte teilen Sie uns Änderungen bei Kenntnissen oder Erfahrungen unverzüglich mit.

Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten

Zertifikate ohne Hebelwirkung

Optionsscheine, Zertifikate mit Hebelwirkung*

* Wir behalten uns vor, Aufträge, mit denen entsprechende Risikopositionen begründet werden, erst nach Rücksendung eines unterschriebenen Risiko-Merkblattes auszuführen.

Devisengeschäfte (nicht auf Termin)

Sonstige Termingeschäfte, Geschäfte mit herausgeschobenem Erfüllungszeit-
punkt und/oder Hebelwirkung*

Aktien ausländischer Gesellschaften

Festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Emittenten oder in Fremdwährung

Investmentfonds (Anlagegesellschaft außerhalb der EU)

Aktien inländischer Gesellschaften

Ich bin mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut, habe hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit
mehr als 1 Jahr:

Ich bin mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut, habe hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung
seit mehr als 2 Jahren:

Fragebogen zur Anlagestrategie

Erster Depot-/Kontoinhaber Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Erster Depot-/Kontoinhaber Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen habe ich/haben wir erhalten: Broschüre „Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen“, Widerrufsbelehrung, Preis- und Leistungsverzeichnis „DAB
B2B“, Informationsbogen für den Einleger, Ausfertigung der Transaktionsvollmacht, Ausfertigung der Depotkonto-Eröffnung unter Einschluss eines Finanzdienstleisters 

Empfangsbestätigung

Zum Zwecke der Qualitätsverbesserung der angebotenen Dienstleistungen (u.A. der Bereitstellung einer effizienten und qualitativ hochwertigen Infrastruktur) sowie zur Reduktion der Transaktionskosten gewäh-
ren Anlagegesellschaften (z. B. Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Investmentfonds-Anteilen, Emittent bei Zertifikaten oder sonstigen Wertpapieren, Beteiligungsgesellschaft bei Beteiligungen an geschlosse-
nen Fonds) und Handelspartner der Bank sog. Zuwendungen,  z. B. als Vertriebsfolgeprovisionen oder Platzierungsprovisionen. Art und Höhe dieser Zuwendungen sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ dar-
gestellt und können bei der Bank erfragt werden.

Unterstellt, dass die gesetzlichen Regelungen über die Geschäftsbesorgung auf alle zwischen der Bank und dem Kunden geschlossenen Geschäfte über Wertpapiere, Beteiligungen und geschlossene Fonds
anwendbar sind, bestünde für den Kunden ein Anspruch gegen die Bank auf Herausgabe von Allem, was die Bank aus der Geschäftsbesorgung bzw. Dienstleistung für den Kunden erlangt (§§ 675, 667 BGB). Für
den Fall, dass dieser Herausgabeanspruch auch die o.g. Zuwendungen umfasst, treffen die Bank und der Kunde die abweichende Vereinbarung, dass ein solcher Anspruch des Kunden gegen die Bank auf Heraus-
gabe der o.g. Zuwendungen nicht entsteht.

Ort
Datum 2 0

XUnterschrift des ersten
Depot-/Kontoinhabers XUnterschrift des zweiten

Depot-/Kontoinhabers

Behaltensvereinbarung über Zuwendungen

Ort Datum 2 0

XUnterschrift des ersten
Depot-/Kontoinhabers XUnterschrift des zweiten

Depot-/Kontoinhabers

Unterschriften

1. Ausfertigung Bank



Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung 
Transaction Reporting nach Artikel 26 MiFIR - Wertpapierfirmen sind dazu verpflichtet, alle Geschäfte bis zum Ende des nächsten Arbeitstages an die zuständige Behörde zu melden. Die Meldungen
umfassen Angaben zu den beteiligten Personen. Natürliche Personen werden durch eine nationale Kennung identifiziert, die sich nach der Staatsangehörigkeit richtet. CONCAT ist eine Kennung, die sich
aus den ersten 5 Buchstaben aus Vor- und Nachnamen sowie dem Geburtsdatum zusammensetzt. Für alle Personen, für die ein CONCAT gemeldet wird, werden keine weiteren Daten benötigt. 

Für jede Staatsangehörigkeit können bis zu drei Prioritäten definiert sein. Nur wenn eine Person die erste Priorität nicht besitzt, darf auf die nächste Prioritätsstufe zurückgegriffen werden. Durch die
Angabe einer Identifikation niedrigerer Priorität erklärt die Person, dass sie die höhere(n) Priorität(en) nicht besitzt und nachreichen wird, wenn sie diese erhält. Eine Kopie des Nachweisdokuments
muss beigefügt werden. Falls eine Person mehrere EU-Staatsangehörigkeiten besitzt, wird nur die Kennung benötigt, die als erstes in der Tabelle aufgeführt wird. Falls die Staatsbürgerschaft nicht in der
Liste enthalten ist, wird die nationale Passnummer benötigt. Bei mehreren Staatsbürgerschaften, die alle nicht auf der Liste stehen, nennen Sie alle Passnummern (inklusive Passkopie) oder informieren
sich unter https://b2b.dab-bank.de/Tradingcenter/Service-Infos/MiFID-II/Nationale-Kennung/. 

Beispiel 1 - Staatsangehörigkeit ist Deutschland:
Die Kennung mit Priorität 1 für Deutschland ist CONCAT. Es sind keine weiteren Angaben
notwendig.
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Staatsangehörigkeiten Nationale Kennung 1

Beispiel 2 – Staatsangehörigkeiten sind Deutschland und Zypern:
Zypern steht in der Tabelle vor Deutschland. Die Kennung mit Priorität 1 für Zypern ist die
nationale Passnummer. Die Passnummer aus Zypern muss angegeben und eine Passkopie
beigelegt werden. Falls die Person keinen Pass besitzt, ist die Kennung mit Priorität 2
CONCAT. Es ist nur der Kennungstyp CONCAT anzugeben.

Beispiel 3 – Staatsangehörigkeiten sind Brasilien und Argentinien:
Keines der beiden Länder steht in der Tabelle. Es sind alle Staatsangehörigkeiten mit
Passnummern anzugeben und Kopien beizulegen. 

Staatsangehörigkeiten Nationale Kennung 1

Staatsangehörigkeiten Nationale Kennung 1

Staatsangehörigkeiten Nationale Kennung 1

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

ZYPERN 17542377

DEUTSCHLAND

ZYPERN CONCAT

BRASILIEN

ARGENTINIEN AR07542377

BR1234567
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Hinweis zur Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (Bail-in)  

Als Reaktion auf Erfahrungen in der Finanzkrise 2008 haben viele Staaten Regelungen erlassen, mit 

denen ausfallgefährdete Banken zukünftig ohne eine Beteiligung des Steuerzahlers geordnet 

abgewickelt werden können. Dies führt dazu, dass Anteilsinhaber und Gläubiger von Banken im Falle 

einer Abwicklung an deren Verlusten beteiligt werden können. Ziel ist es, die Abwicklung einer Bank 

ohne den Einsatz öffentlicher Mittel zu ermöglichen.  

Die Europäische Union hat dazu folgende Rechtsakte verabschiedet: 

 die Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie (Bank Recovery and Resolution Directive, 

„BRRD“) und  

 die Verordnung zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens 

für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 

einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds („SRM-

Verordnung“).  

Die BRRD sieht unter anderem vor, dass jeder EU-Mitgliedstaat eine nationale Abwicklungsbehörde 

einrichtet, die bestimmte Rechte zur Abwicklung und Sanierung von Kreditinstituten hat. Diese 

Maßnahmen können sich nachteilig auf Anteilsinhaber an und Gläubiger von Banken auswirken. 

Die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen auf nationaler Ebene, die Abwicklungsbehörden treffen 

können, kann sich im Detail unterscheiden. Im Folgenden erläutern wir die möglichen 

Abwicklungsmaßnahmen am Beispiel Deutschlands. Die Abwicklungsverfahren anderer, 

insbesondere auch nicht-europäischer Länder können auch abweichend und noch einschneidender 

ausgestaltet sein. 

Wann kann ich betroffen sein? 

Betroffen sein können Sie als Anteilsinhaber oder Gläubiger einer Bank, wenn Sie also von der Bank 

ausgegebene Finanzinstrumente halten (z.B. Aktien, Anleihen oder Zertifikate) oder als 

Vertragspartner der Bank Forderungen gegen die Bank haben (z.B. Einzelabschlüsse unter einem 

Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte).  

Die Wertpapiere, die Sie als Kunde von Ihrer Bank im Depot verwahren lassen und die nicht von der 

depotführenden Bank emittiert wurden, sind nicht Gegenstand einer Abwicklungsmaßnahme gegen 

diese Bank. Im Fall der Abwicklung einer depotführenden Bank bleiben Ihre Eigentumsrechte an 

diesen Finanzinstrumenten im Depot davon unberührt. 

Wer ist die Abwicklungsbehörde? 

Um im Krisenfall eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen, wurden Abwicklungsbehörden 

geschaffen. Die für die betroffene Bank zuständige Abwicklungsbehörde ist unter bestimmten 

Abwicklungsvoraussetzungen ermächtigt, Abwicklungsmaßnahmen anzuordnen.  

Prechelbacher
Schreibmaschinentext

Prechelbacher
Schreibmaschinentext
Anlage
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Das Single Resolution Board („SRB“, deutsch „Einheitlicher Abwicklungsausschuss“) und die 

Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung („FMSA“) sind die in Deutschland zuständigen 

Abwicklungsbehörden. Aus Vereinfachungsgründen wird nachfolgend nicht mehr zwischen SRB und 

FMSA unterschieden. 

Wann kommt es zu einer Bankenabwicklung bzw. Gläubigerbeteiligung? 

Die Abwicklungsbehörde kann bestimmte Abwicklungsmaßnahmen anordnen, wenn folgende 

Abwicklungsvoraussetzungen vorliegen: 

 Die betroffene Bank ist in ihrem Bestand gefährdet. Diese Einschätzung erfolgt nach 

gesetzlichen Vorgaben und liegt beispielsweise vor, wenn die Bank aufgrund von Verlusten 

nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung als Kreditinstitut erfüllt. 

 Es besteht keine Aussicht, den Ausfall der Bank durch alternative Maßnahmen des privaten 

Sektors oder sonstige Maßnahmen der Aufsichtsbehörden abzuwenden. 

 Die Maßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich, d.h. notwendig und verhältnismäßig, 

und eine Liquidation in einem regulären Insolvenzverfahren ist keine gleichwertige Alternative. 

Welche Maßnahmen kann die Abwicklungsbehörde ergreifen? 

Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die Abwicklungsbehörde – bereits vor einer 

Insolvenz – umfangreiche Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, die sich auf Anteilseigner und 

Gläubiger der Bank nachteilig auswirken können:  

 Das Instrument des sog. Bail-in (auch als sog. Gläubigerbeteiligung bezeichnet): Die 

Abwicklungsbehörde kann Finanzinstrumente von und Forderungen gegen die Bank entweder 

teilweise oder vollständig herabschreiben oder in Eigenkapital (Aktien oder sonstige 

Gesellschaftsanteile) umwandeln, um die Bank auf diese Weise zu stabilisieren. 

 Das Instrument der Unternehmensveräußerung: Dabei werden Anteile, Vermögenswerte, 

Rechte oder Verbindlichkeiten der abzuwickelnden Bank ganz oder teilweise auf einen 

bestimmten Erwerber übertragen. Soweit Anteilsinhaber und Gläubiger von der 

Unternehmensveräußerung betroffen sind, steht ihnen ein anderes bereits bestehendes Institut 

gegenüber.  

 Das Instrument des Brückeninstituts: Die Abwicklungsbehörde kann Anteile an der Bank 

oder einen Teil oder die Gesamtheit des Vermögens der Bank einschließlich ihrer 

Verbindlichkeiten auf ein sog. Brückeninstitut übertragen. Dies kann die Fähigkeit der Bank 

beeinträchtigen, ihren Zahlungs- und Lieferverpflichtungen gegenüber den Gläubigern 

nachzukommen, sowie den Wert der Anteile an der Bank reduzieren. 
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Ziel verwaltet werden, ihren Wert bis zur späteren Veräußerung oder Liquidation zu 

maximieren. Ähnlich dem Instrument der Unternehmensveräußerung, steht einem Gläubiger 

nach Übertragung ein neuer Schuldner gegenüber.  

Die Abwicklungsbehörde kann durch eine behördliche Anordnung die Bedingungen der von der Bank 

herausgegebenen Finanzinstrumente sowie der gegen sie bestehenden Forderungen anpassen, z.B. 

kann der Fälligkeitszeitpunkt oder der Zinssatz zu Lasten des Gläubigers geändert werden. Ferner 

können Zahlungs- und Lieferverpflichtungen modifiziert, u.a. vorübergehend ausgesetzt werden. Auch 

können Beendigungs- und andere Gestaltungsrechte der Gläubiger aus den Finanzinstrumenten oder 

Forderungen vorübergehend ausgesetzt werden.  

Wann bin ich als Gläubiger von einem Bail-in betroffen? 

Ob Sie als Gläubiger von der Abwicklungsmaßnahme des Bail-in betroffen sind, hängt von der 

Reichweite der angeordneten Maßnahme und davon ab, in welche Klasse Ihr Finanzinstrument oder 

Ihre Forderung einzuordnen ist. Im Rahmen eines Bail-in werden Finanzinstrumente und Forderungen 

in verschiedene Klassen eingeteilt und nach einer gesetzlichen Rangfolge zur Haftung herangezogen 

(sog. Haftungskaskade).  

Für die Betroffenheit der Anteilsinhaber und Gläubiger der jeweiligen Klassen gelten folgende 

Prinzipien: Erst wenn eine Klasse von Verbindlichkeiten komplett herangezogen wurde und dies nicht 

genügt, um Verluste ausreichend zur Stabilisierung der Bank zu kompensieren, kann die in der 

Haftungskaskade folgende Klasse von Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt 

werden.  

Bestimmte Arten von Finanzinstrumenten und Forderungen sind vom Bail-in-Instrument gesetzlich 

ausgenommen. Dies sind beispielsweise durch das gesetzliche Einlagensicherungssystem gedeckte 

Einlagen bis EUR 100.000 und durch Vermögenswerte besicherte Verbindlichkeiten (z.B. 

Pfandbriefe).  

Verbindlichkeiten, auf welche der Bail-in angewendet wird, werden auch als 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten bezeichnet. 

In der Haftungskaskade einer in Deutschland ansässigen Bank sind ab dem 1. Januar 2017 folgende 

Klassen zu unterscheiden: 

(1)  Zunächst betreffen die Abwicklungsmaßnahmen das harte Kernkapital und somit die 

Anteilsinhaber der Bank (also Inhaber von Aktien und sonstigen Gesellschaftsanteilen).  

(2)  Danach werden die Gläubiger des zusätzlichen Kernkapitals in Anspruch genommen (Inhaber 

von unbesicherten unbefristeten nachrangigen Schuldverschreibungen und stillen Einlagen mit 

Umwandlungs- beziehungsweise Herabschreibungsklausel, die nachrangig gegenüber 

Instrumenten des Ergänzungskapitals sind). 
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(3) Hierauf folgt die Heranziehung des Ergänzungskapitals. Dies betrifft Gläubiger nachrangiger 

Verbindlichkeiten (z.B. Inhaber nachrangiger Darlehen).  

(4)  In der Haftungskaskade schließen sich die unbesicherten nachrangigen Finanzinstrumente/ 

Forderungen an, die nicht die Anforderungen an das zusätzliche Kernkapital oder das 

Ergänzungskapital erfüllen. 

(5)  Sodann folgen in der Haftungskaskade unbesicherte nicht-nachrangige Finanzinstrumente und 

Forderungen („Sonstige unbesicherte Finanzinstrumente/ Forderungen“).  

(a) Dies umfasst nicht-strukturierte Finanzinstrumente/ Forderungen wie 

 nicht strukturierte Inhaberschuldverschreibungen, Orderschuldverschreibungen und 

diesen Schuldtiteln vergleichbaren Rechte, die ihrer Art nach am Kapitalmarkt 

handelbar sind, und 

 Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen, soweit sie nicht als Einlagen  

in Klasse (6) fallen oder vom Bail-in ausgenommen sind. 

Hierzu zählen auch Finanzinstrumente und Forderungen, bei denen die Höhe der 

Zinszahlungen ausschließlich von einem festen oder variablen Referenzzins abhängt. 

(b)  Zu dieser Gruppe gehören auch Verbindlichkeiten in Form von strukturierten, 

unbesicherten, nicht-nachrangigen Finanzinstrumenten und Forderungen („Strukturierte 

Finanzinstrumente/ Forderungen“). Strukturierte Finanzinstrumente/ Forderungen 

werden innerhalb dieser Haftungsstufe erst nach den nicht-strukturierten 

Finanzinstrumenten/ Forderungen herangezogen. Bei strukturierten Finanzinstrumenten 

und Forderungen (z.B. Zertifikate auf Aktienindizes oder Forderungen aus Derivaten) 

hängt die Höhe der Rückzahlung oder Zinszahlung von einem unsicheren zukünftigen 

Ereignis ab oder die Erfüllung erfolgt auf andere Weise als durch Geldzahlung. Ferner 

gehören hierzu auch Einlagen über EUR 100.000 von Unternehmen, die nicht in Klasse 

(6) fallen. 

(6)  Schließlich können auch Einlagen von Privatpersonen, Kleinstunternehmen, kleinen und 

mittleren Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit sie die gesetzliche 

Einlagensicherung von grundsätzlich EUR 100.000 übersteigen („Sonstige Einlagen“). 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 gilt somit folgende vereinfacht dargestellte Haftungsreihenfolge 

(Pfeilrichtung), wobei eine untere Klasse erst zur Verlusttragung herangezogen wird, wenn die 

Heranziehung der ihr vorstehenden Klassen (beginnend mit dem harten Kernkapital) zur 

Verlusttragung nicht ausreicht:  
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(1) Hartes Kernkapital 
z.B. Aktien, Anteile an GmbH oder KG 

(2) Zusätzliches Kernkapital (AT1) 
z.B. unbesicherte unbefristete nachrangige Schuldverschreibungen und stille Einlagen mit 

Umwandlungs- beziehungsweise Herabschreibungsklausel 

(3) Ergänzungskapital (T2) 
z.B. nachrangige  Darlehen, nachrangige Inhaberschuldverschreibungen 

(5) Sonstige unbesicherte Finanzinstrumente/Forderungen  
Hinweis: Strukturierte Finanzinstrumente und Forderungen werden in dieser Stufe erst nach 

den nicht-strukturierten Finanzinstrumente und Forderungen herangezogen 

(6) Sonstige Einlagen  
grundsätzlich Einlagen über EUR 100.000 von Privatpersonen, Kleinstunternehmen, kleinen  

und mittleren Unternehmen. 

Durch Vermögenswerte besicherte Verbindlichkeiten  
z.B. Pfandbriefe 

Einlagen gem. gesetzlicher Einlagensicherung bis zu 

grundsätzlich EUR 100.000 

H
aftu

n
g
sk

ask
ad

e (v
erein

fach
te D

arstellu
n
g
) 

Vom Bail-in 

ausgenommen 
(keine abschließende 

Darstellung) 

(a) Nicht strukturierte 

Finanzinstrumente/Forderungen  
z.B. nicht strukturierte Inhaberschuldverschreibungen, 

Orderschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und 

Namensschuldverschreibungen, soweit sie nicht als Einlagen (siehe unten) 

präferiert sind 

(b) Strukturierte Finanzinstrumente und 

Forderungen 
z.B. Zertifikate auf Aktienindizes,  Forderungen aus Derivaten sowie Einlagen 

über EUR 100.000 von Unternehmen, die nicht in Klasse (6) fallen 

(4) Unbesicherte nachrangige Finanzinstrumente/Forderungen 
z.B. nachrangige Darlehen, nachrangige Inhaberschuldverschreibungen, die nicht die 

Anforderungen an AT1- oder T2-Instrumente erfüllen 
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Welche Folgen können die Abwicklungsmaßnahmen für mich als Gläubiger haben? 

Wenn die Abwicklungsbehörde eine Maßnahme nach diesen Regeln anordnet oder ergreift, darf der 
Gläubiger allein aufgrund dieser Maßnahme die Finanzinstrumente und Forderungen nicht kündigen 
oder sonstige vertragliche Rechte geltend machen. Dies gilt solange die Bank ihre 
Hauptleistungspflichten aus den Bedingungen der Finanzinstrumente und Forderungen, einschließlich 
Zahlungs- und Leistungspflichten, erfüllt.  

Wenn die Abwicklungsbehörde die beschriebenen Maßnahmen trifft, ist ein Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals der Anteilsinhaber und Gläubiger möglich. Anteilsinhaber und Gläubiger von 
Finanzinstrumenten und Forderungen können damit den für den Erwerb der Finanzinstrumente und 
Forderungen aufgewendeten Kaufpreis zuzüglich sonstiger mit dem Kauf verbundener Kosten 
vollständig verlieren. 

Bereits die bloße Möglichkeit, dass Abwicklungsmaßnahmen angeordnet werden können, kann den 
Verkauf eines Finanzinstruments oder einer Forderung auf dem Sekundärmarkt erschweren. Dies kann 
bedeuten, dass der Anteilsinhaber und Gläubiger das Finanzinstrument oder die Forderung nur mit 
beträchtlichen Abschlägen verkaufen kann. Auch bei bestehenden Rückkaufverpflichtungen der 
begebenden Bank kann es bei einem Verkauf solcher Finanzinstrumente zu einem erheblichen 
Abschlag kommen. 

Bei einer Bankenabwicklung sollen Anteilsinhaber und Gläubiger nicht schlechter gestellt werden als 
in einem normalen Insolvenzverfahren der Bank.  

Führt die Abwicklungsmaßnahme dennoch dazu, dass ein Anteilsinhaber oder Gläubiger schlechter 
gestellt ist, als dies in einem regulären Insolvenzverfahren gegenüber der Bank der Fall gewesen wäre, 
führt dies zu einem Ausgleichsanspruch des Anteilsinhabers oder Gläubigers gegen den zu 
Abwicklungszwecken eingerichteten Fonds (Restrukturierungsfonds bzw. Single Resolution Fund, 
„SRF“). Sollte sich ein Ausgleichsanspruch gegen den SRF ergeben, besteht das Risiko, dass hieraus 
resultierende Zahlungen wesentlich später erfolgen, als dies bei ordnungsgemäßer Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen durch die Bank der Fall gewesen wäre. 

Wo kann ich mich noch informieren? 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“), die FMSA und die Deutsche 
Bundesbank haben Informationen zu den in Deutschland geltenden Sanierungs- und 
Abwicklungsregeln zur Verfügung gestellt. Einzelheiten erfahren Sie u.a. hier: 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa_haftungskaskade_ba
nkenabwicklung.html.  

Die FMSA hat mit der BaFin und der Deutschen Bundesbank eine gemeinsame Auslegungshilfe 
veröffentlicht, die weitere Hinweise enthält, wie Geldmarktinstrumente zu bestimmen sind und welche 
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Schuldtitel als strukturierte oder nicht-strukturierte Finanzinstrumente/ Forderungen in die Klasse 
(5)(a) oder (5)(b) fallen:  

https://www.fmsa.de/de/oeffentlichkeit/b_bankenabwicklung/Auslegungshilfe/Auslegungshilfe.html. 



Identifizierungsbogen (bitte unbedingt die entsprechende Ausweiskopie beilegen)

Certificate of Identity (please always attach a copy of the submitted identification document)

Name des Legitimierenden
name of certificating person X

Ort Datum

Legitimierende Stelle und Stempel
(falls vorhanden)
certificating office and stamp 

(if available)

2 0
Unterschrift des Legitimierenden
signature of certificating person

1. Angaben zur Person (laut Ausweis. Bitte Meldebescheinigung beifügen)
Personal data (according to the passport)

Kontonummer (falls vorhanden) 

Name (falls vorhanden auch Geburtsname)

surname (including birth name if available)

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben inkl. Ausweiskopie im Original an:

Please send the original form (completely filled out and signed) together with a copy of the ID, to:

DAB BNP PARIBAS 

Postfach 20 05 51

80005 München 

GERMANY

Straße, Hausnr.
address

Sämtliche Vornamen (inkl. Titel)
all given names (incl. title)

PLZ, Ort
zip code, city

2. Ausweisdaten (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Particulars (Please indicate applicable field)

Personalausweis
ID-Card

Reisepass
passport

Ausweisnummer
passport number

Staatsangehörigkeit
nationality

Geburtsort und -land
place of birth

Geburtsdatum
date of birth

Geburtsdatum
date of birth

Ausstellungsdatum
date of issue

Ausstellungsdatum
date of issue

Ausstellungsbehörde
authority

Ausstellungsort
place of issue

Eigenhändige Unterschrift der identifizierten Person
personal signature of identified person X

3. Identifikationsvermerk (Identifikation wurde bei persönlicher Anwesenheit des Antragstellers anhand der Angaben des Ausweisdokumentes durchgeführt)

Note to the proof of identity (Identification was accomplished based on the passport photograph with personal presence of the applicant)

Kundendaten &
 U

nterschrift (custom
er data &

 custom
er signature)

Von der legitim
ierenden Stelle zu ergänzen

to be com
pleted by certifi

cating offi
ce

0
3

.1
6

/
1

0
0

9
3

3

www.dab.com DAB BNP PARIBAS • Postfach 20 05 51 • 80005 München

Land
country



1.

2.

inweise zur dentifizierung

Bitte legen Sie diesem Formular immer eine Kopie des vorgelegten Legitimationsdokumentes (Personalausweis/Reisepass) bei.!
Achtung! Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor Identifizierung sorgfältig durch.

Gesetzliche Vorgaben
Ser dentifizierungsbogen ist nach den gesetzlichen Worgaben, insbesondere nach U NH Abs. M der Abgabenordnung sowie den Worschriften 
des äeldwLschegesetzes erstellt.

Ungültigkeit der Legitimation
Die Identifikation ist ungültig, wenn:
- das vorgelegte Dokument abgelaufen ist
- der Identifizierungsbogen unvollständig ausgefüllt ist
- eine Unterschrift fehlt
- der Bogen in einer abweichenden Sprache ausgefüllt wurde (zulässig: Deutsch und Englisch)
- keine Kopie des Legitimationsdokumentes beigelegt wird

kehr geehrte Samen und erren,

der bei hnen heute erscheinende Runde mTchte eine äeschLftsbeziehung mit uns, der SAB BKP PA0 BAk, aufnehmen. Kach deutschem 0echt
sind wir dazu Ierpflichtet, bei Aufnahme der äeschLftsbeziehung eine 5egitimationsprüfung durchzuführen. Sa wir veinen direvten
Rundenvontavt haben, vTnnen wir diese 5egitimationsprüfung nicht selbst Iornehmen. öir bitten kie daher, die 5egitimationsprüfung für uns
durchzuführen und auf dem umseitigen Gormular die dentitLt des Runden festzustellen. Bitte füllen kie dieses Gormular in deutscher oder
englischer kprache ausq ierzu muss sich der Runde durch seinen Personalausweis Ynur deutsche ktaatsangehTrigeÜ oder 0eisepass ausweisen
und das Gormular in hrer Anwesenheit unterschreiben. hr 1itarbeiter muss sich aufgrund des 5ichtbildes Ion der 8bereinstimmung mit dem zu
identifizierenden Runden überzeugen.

Kach erfolgter 5egitimation bitten wir kie, uns eItl. ausgefüllte nterlagen des Runden, eine Ropie des Ausweises sowie das umseitige Gormular
direvt an die SAB BKP PA0 BAk, Postfach MD D NM, -DD D 1ünchen, zu schicven. Ser Runde wird hnen hierfür einen bereits freigemachten
0ücvumschlag überreichen.

öir bedanven uns im Ioraus für hre nterstützung.

SAB BKP PA0 BAk

Please always attach a copy of the submitted authentication document to this form.!
Attention! Please read these details carefully.

Setails for dentification

Legal provisions
Fhe ertificate of dentity is proIided under german law, in particular U NH Abgabenordnung and the regulations of the äeldwLschegesetz.

Invalidity of authentication
The authentication is invalid, if
- the submitted document is expired
- the Certificate of Identity is filled out incompletely
- a signature is missing
- the certificate is provided in a different language other than German or English
- no copy of the identification document is attached

Sear kir or 1adam

Fhe customer who presents this letter to you wishes to establish business connections with us, SAB BKP PA0 BAk. nder german law we are
obliged to establish the identity of her2him before entering into a business relationship. kince we do not haIe direct customer contact, we are
not able to Ierify her2his identity ourselIes. öe therefore vindly asv you to proIe the applicantOs identity on our behalf by using the enclosed
form. Fhe applicant has to show her2his passport to you and sign the form in your presence. 4ou are approIing the identity of the reVuester on
the basis of the passport photograph.

§nce you haIe identified the customer we vindly asv to forward the completed form together with the enIelope handed oIer to you by the
customer. Please send to SAB BKP PA0 BAk, Postfach MD DN N , -DDDN 1ünchen, äermany. Fhe customer will supply you with a postage/prepaid
reply enIelope for this purpose.

Please accept our thanvs for your co/operation in this matter.

SAB BKP PA0 BAk

1.

2.
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durchzuführen und auf dem umseitigen Gormular die dentitLt des Runden festzustellen. Bitte füllen kie dieses Gormular in deutscher oder
englischer kprache ausq ierzu muss sich der Runde durch seinen Personalausweis Ynur deutsche ktaatsangehTrigeÜ oder 0eisepass ausweisen
und das Gormular in hrer Anwesenheit unterschreiben. hr 1itarbeiter muss sich aufgrund des 5ichtbildes Ion der 8bereinstimmung mit dem zu
identifizierenden Runden überzeugen.

Kach erfolgter 5egitimation bitten wir kie, uns eItl. ausgefüllte nterlagen des Runden, eine Ropie des Ausweises sowie das umseitige Gormular
direvt an die SAB BKP PA0 BAk, Postfach MD D NM, -DD D 1ünchen, zu schicven. Ser Runde wird hnen hierfür einen bereits freigemachten
0ücvumschlag überreichen.

öir bedanven uns im Ioraus für hre nterstützung.

SAB BKP PA0 BAk

Please always attach a copy of the submitted authentication document to this form.!
Attention! Please read these details carefully.

Setails for dentification

Legal provisions
Fhe ertificate of dentity is proIided under german law, in particular U NH Abgabenordnung and the regulations of the äeldwLschegesetz.

Invalidity of authentication
The authentication is invalid, if
- the submitted document is expired
- the Certificate of Identity is filled out incompletely
- a signature is missing
- the certificate is provided in a different language other than German or English
- no copy of the identification document is attached

Sear kir or 1adam

Fhe customer who presents this letter to you wishes to establish business connections with us, SAB BKP PA0 BAk. nder german law we are
obliged to establish the identity of her2him before entering into a business relationship. kince we do not haIe direct customer contact, we are
not able to Ierify her2his identity ourselIes. öe therefore vindly asv you to proIe the applicantOs identity on our behalf by using the enclosed
form. Fhe applicant has to show her2his passport to you and sign the form in your presence. 4ou are approIing the identity of the reVuester on
the basis of the passport photograph.

§nce you haIe identified the customer we vindly asv to forward the completed form together with the enIelope handed oIer to you by the
customer. Please send to SAB BKP PA0 BAk, Postfach MD DN N , -DDDN 1ünchen, äermany. Fhe customer will supply you with a postage/prepaid
reply enIelope for this purpose.

Please accept our thanvs for your co/operation in this matter.

SAB BKP PA0 BAk

1.

2.



Der/Die Auftraggeber:

Der Bote/Bevollmächtigter:

2nterschrift des ersten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

2nterschrift des
Boten0Bevollmächtigter

2nterschrift des zweiten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

Mrt Datum I ü

Fiermit bevollmächtige ich0bevollmächtigen wir als Wnhaber des bei der DAB unter obiger Depotkonto-Rummer gef hrten Depotkontos nachfolgend genann-
ten ermKgensverwalter gegen ber der DAB im umseitig genannten mfang und gemä: den umseitig genannten BedingungenL

Finanzdienstleister

(irmenstempel des (inanzdienstleistersL

Zuwendungen und mögliche Interessenskonflikte: Hum Hweck der !ualitätsverbesserung der angebotenen Dienstleistungen gewährt die DAB kundenbetreuenden )ooperationspartnern % er-
mKgensverwalter, Anlageberater, ermittler/ Huwendungen f r den ertrieb von (inanz- und sonstigen Erodukten. Die FKhe der Huwendungen variiert und orientiert sich meist am Uert der f r
)unden gehaltenen Bestände %5 ertriebsfolgeprovisionX/ bzw. am msatz in einem Erodukt oder an der FKhe der vom )unden gezahlten Sransaktions- oder sonstiger ntgelte %5 msatzprovi-
sionX/. Die FKhe der ertriebsfolgeprovisionen beträgt bei (onds %z.B. öenten-, Aktien- und Wmmobilienfonds etc./ zwischen üV und N,x V p.a. %in der öegel ca. ü,IIGV/, bei Hertifikaten und
strukturierten Anleihen zwischen üV und N,GV p.a. %in der öegel üV/, sowie bei delmetallen zwischen üV und ü,IOV p.a. %in der öegel üV/. Die FKhe der msatzprovisionen beträgt bei Uert-
papieren zwischen üV und NüüV des von der DAB vereinnahmten Sransaktionsentgeltes %in der öegel ca. OGV/, bei delmetallen zwischen üV und ü,IGV des )urswertes %in der öegel üV/. Bei
Zparplänen belaufen sich die Huwendungen zwischen üV und NüüV des vereinnahmten ntgeltes %in der öegel ca. NüüV/. Die FKhe der Erovisionen auf Depotf hrungsentgelte beträgt üV bis
OüV %in der öegel üV/ des von der DAB vereinnahmten Depotf hrungsentgeltes. Die DAB gewährt im öahmen des sozial •blichen zudem geldwerte orteile, z.B. Durchf hrung von oder inla-
dungen zu (ortbildungs- oder kulturellen eranstaltungen. Art und FKhe der Huwendung 8e Erodukt kKnnen kostenfrei bei der DAB oder dem ermittler0 ermKgensverwalter erfragt werden. Es
ist nicht auszuschließen, dass diese Zuwendungen als Anreiz für den Sie betreuenden Kooperationspartner verstanden werden, in diese Produkte verstärkt zu investieren, zu beraten
oder zu vermitteln, was zu Nachteilen für Sie führen kann.

orname des Betreuers

(irma

EPH  Mrt

Selefon Rr. (a“ Rr.

Rachname des Betreuers

1. Depot-/Kontoinhaber %bitte in Druckbuchstaben ausf llen/

orname

Rame0(irma0Rame des nternehmens

Teburtsdatum                         Teburtsname

Ztra:e, Fausnummer %1eldeanschrift/

EPH %1eldeanschrift/        Mrt

Pand

2. Depot-/Kontoinhaber %bitte in Druckbuchstaben ausf llen/

orname

Rame0(irma0Rame des nternehmens

Teburtsdatum                         Teburtsname

Ztra:e, Fausnummer %1eldeanschrift/

AnredeL   (rau   Ferr   SitelL   Dr.   Erof.   AnredeL   (rau   Ferr   SitelL   Dr.   Erof.   

EPH %1eldeanschrift/        Mrt

Pand

Ztra:e        Fausnummer

c0o

Ztra:e0Faus-Rr.

Versandanschrift 1eldeanschrift   seperate Anschrift %unten eintragen/

EPH0Mrt0Pand

Fiermit ermächtige ich0ermächtigen wir als Wnhaber des bei der DAB unter obiger Depotkonto-Rummer gef hrten Depotkontos nachfolgend genannten
(inanzdienstleister, Aufträge an die DAB weiterzuleiten.

N. Ausfertigung Bank

üI
.N

30
Nü

ü
„ü

2nterschrift des ersten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten 2nterschrift des zweiten

Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

!
!

Empfangsbestätigung – nachfolgend aufgeführte Unterlagen habe ich/haben wir erhalten:

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Konditionsvereinbarung“ Konditionsmodell 
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Zinsvereinbarung“ Konditionsmodell 
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Diese letzten drei
(elder werden von
der Bank ausgef lltj

)to.-Ztammnummer Mrganisationsknoten-WD Eortfolioschl ssel

Bestellung als Bote0 ollmacht



I. Ausfertigung (inanzdienstleister

Der/Die Auftraggeber:

Der Bote/Bevollmächtigter:

2nterschrift des ersten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

2nterschrift des
Boten0Bevollmächtigter

2nterschrift des zweiten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

Mrt Datum I ü

Fiermit bevollmächtige ich0bevollmächtigen wir als Wnhaber des bei der DAB unter obiger Depotkonto-Rummer gef hrten Depotkontos nachfolgend genann-
ten ermKgensverwalter gegen ber der DAB im umseitig genannten mfang und gemä: den umseitig genannten BedingungenL

Finanzdienstleister

(irmenstempel des (inanzdienstleistersL

Zuwendungen und mögliche Interessenskonflikte: Hum Hweck der !ualitätsverbesserung der angebotenen Dienstleistungen gewährt die DAB kundenbetreuenden )ooperationspartnern % er-
mKgensverwalter, Anlageberater, ermittler/ Huwendungen f r den ertrieb von (inanz- und sonstigen Erodukten. Die FKhe der Huwendungen variiert und orientiert sich meist am Uert der f r
)unden gehaltenen Bestände %5 ertriebsfolgeprovisionX/ bzw. am msatz in einem Erodukt oder an der FKhe der vom )unden gezahlten Sransaktions- oder sonstiger ntgelte %5 msatzprovi-
sionX/. Die FKhe der ertriebsfolgeprovisionen beträgt bei (onds %z.B. öenten-, Aktien- und Wmmobilienfonds etc./ zwischen üV und N,x V p.a. %in der öegel ca. ü,IIGV/, bei Hertifikaten und
strukturierten Anleihen zwischen üV und N,GV p.a. %in der öegel üV/, sowie bei delmetallen zwischen üV und ü,IOV p.a. %in der öegel üV/. Die FKhe der msatzprovisionen beträgt bei Uert-
papieren zwischen üV und NüüV des von der DAB vereinnahmten Sransaktionsentgeltes %in der öegel ca. OGV/, bei delmetallen zwischen üV und ü,IGV des )urswertes %in der öegel üV/. Bei
Zparplänen belaufen sich die Huwendungen zwischen üV und NüüV des vereinnahmten ntgeltes %in der öegel ca. NüüV/. Die FKhe der Erovisionen auf Depotf hrungsentgelte beträgt üV bis
OüV %in der öegel üV/ des von der DAB vereinnahmten Depotf hrungsentgeltes. Die DAB gewährt im öahmen des sozial •blichen zudem geldwerte orteile, z.B. Durchf hrung von oder inla-
dungen zu (ortbildungs- oder kulturellen eranstaltungen. Art und FKhe der Huwendung 8e Erodukt kKnnen kostenfrei bei der DAB oder dem ermittler0 ermKgensverwalter erfragt werden. Es
ist nicht auszuschließen, dass diese Zuwendungen als Anreiz für den Sie betreuenden Kooperationspartner verstanden werden, in diese Produkte verstärkt zu investieren, zu beraten
oder zu vermitteln, was zu Nachteilen für Sie führen kann.

orname des Betreuers

(irma

EPH  Mrt

Selefon Rr. (a“ Rr.

Rachname des Betreuers

1. Depot-/Kontoinhaber %bitte in Druckbuchstaben ausf llen/

orname

Rame0(irma0Rame des nternehmens

Teburtsdatum                         Teburtsname

Ztra:e, Fausnummer %1eldeanschrift/

EPH %1eldeanschrift/        Mrt

Pand

2. Depot-/Kontoinhaber %bitte in Druckbuchstaben ausf llen/

orname

Rame0(irma0Rame des nternehmens

Teburtsdatum                         Teburtsname

Ztra:e, Fausnummer %1eldeanschrift/

AnredeL   (rau   Ferr   SitelL   Dr.   Erof.   AnredeL   (rau   Ferr   SitelL   Dr.   Erof.   

EPH %1eldeanschrift/        Mrt

Pand

Ztra:e        Fausnummer

c0o

Ztra:e0Faus-Rr.

Versandanschrift 1eldeanschrift   seperate Anschrift %unten eintragen/

EPH0Mrt0Pand

Fiermit ermächtige ich0ermächtigen wir als Wnhaber des bei der DAB unter obiger Depotkonto-Rummer gef hrten Depotkontos nachfolgend genannten
(inanzdienstleister, Aufträge an die DAB weiterzuleiten.

üI
.N

30
Nü

ü
„ü

2nterschrift des ersten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten 2nterschrift des zweiten

Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

!
!

Empfangsbestätigung – nachfolgend aufgeführte Unterlagen habe ich/haben wir erhalten:

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Konditionsvereinbarung“ Konditionsmodell 
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Zinsvereinbarung“ Konditionsmodell 
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Diese letzten drei
(elder werden von
der Bank ausgef lltj

)to.-Ztammnummer Mrganisationsknoten-WD Eortfolioschl ssel

Bestellung als Bote0 ollmacht



„. Ausfertigung )unde

Der/Die Auftraggeber:

Der Bote/Bevollmächtigter:

2nterschrift des ersten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

2nterschrift des
Boten0Bevollmächtigter

2nterschrift des zweiten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

Mrt Datum I ü

Fiermit bevollmächtige ich0bevollmächtigen wir als Wnhaber des bei der DAB unter obiger Depotkonto-Rummer gef hrten Depotkontos nachfolgend genann-
ten ermKgensverwalter gegen ber der DAB im umseitig genannten mfang und gemä: den umseitig genannten BedingungenL

Finanzdienstleister

(irmenstempel des (inanzdienstleistersL

Zuwendungen und mögliche Interessenskonflikte: Hum Hweck der !ualitätsverbesserung der angebotenen Dienstleistungen gewährt die DAB kundenbetreuenden )ooperationspartnern % er-
mKgensverwalter, Anlageberater, ermittler/ Huwendungen f r den ertrieb von (inanz- und sonstigen Erodukten. Die FKhe der Huwendungen variiert und orientiert sich meist am Uert der f r
)unden gehaltenen Bestände %5 ertriebsfolgeprovisionX/ bzw. am msatz in einem Erodukt oder an der FKhe der vom )unden gezahlten Sransaktions- oder sonstiger ntgelte %5 msatzprovi-
sionX/. Die FKhe der ertriebsfolgeprovisionen beträgt bei (onds %z.B. öenten-, Aktien- und Wmmobilienfonds etc./ zwischen üV und N,x V p.a. %in der öegel ca. ü,IIGV/, bei Hertifikaten und
strukturierten Anleihen zwischen üV und N,GV p.a. %in der öegel üV/, sowie bei delmetallen zwischen üV und ü,IOV p.a. %in der öegel üV/. Die FKhe der msatzprovisionen beträgt bei Uert-
papieren zwischen üV und NüüV des von der DAB vereinnahmten Sransaktionsentgeltes %in der öegel ca. OGV/, bei delmetallen zwischen üV und ü,IGV des )urswertes %in der öegel üV/. Bei
Zparplänen belaufen sich die Huwendungen zwischen üV und NüüV des vereinnahmten ntgeltes %in der öegel ca. NüüV/. Die FKhe der Erovisionen auf Depotf hrungsentgelte beträgt üV bis
OüV %in der öegel üV/ des von der DAB vereinnahmten Depotf hrungsentgeltes. Die DAB gewährt im öahmen des sozial •blichen zudem geldwerte orteile, z.B. Durchf hrung von oder inla-
dungen zu (ortbildungs- oder kulturellen eranstaltungen. Art und FKhe der Huwendung 8e Erodukt kKnnen kostenfrei bei der DAB oder dem ermittler0 ermKgensverwalter erfragt werden. Es
ist nicht auszuschließen, dass diese Zuwendungen als Anreiz für den Sie betreuenden Kooperationspartner verstanden werden, in diese Produkte verstärkt zu investieren, zu beraten
oder zu vermitteln, was zu Nachteilen für Sie führen kann.

orname des Betreuers

(irma

EPH  Mrt

Selefon Rr. (a“ Rr.

Rachname des Betreuers

1. Depot-/Kontoinhaber %bitte in Druckbuchstaben ausf llen/

orname

Rame0(irma0Rame des nternehmens

Teburtsdatum                         Teburtsname

Ztra:e, Fausnummer %1eldeanschrift/

EPH %1eldeanschrift/        Mrt

Pand

2. Depot-/Kontoinhaber %bitte in Druckbuchstaben ausf llen/

orname

Rame0(irma0Rame des nternehmens

Teburtsdatum                         Teburtsname

Ztra:e, Fausnummer %1eldeanschrift/

AnredeL   (rau   Ferr   SitelL   Dr.   Erof.   AnredeL   (rau   Ferr   SitelL   Dr.   Erof.   

EPH %1eldeanschrift/        Mrt

Pand

Ztra:e        Fausnummer

c0o

Ztra:e0Faus-Rr.

Versandanschrift 1eldeanschrift   seperate Anschrift %unten eintragen/

EPH0Mrt0Pand

Fiermit ermächtige ich0ermächtigen wir als Wnhaber des bei der DAB unter obiger Depotkonto-Rummer gef hrten Depotkontos nachfolgend genannten
(inanzdienstleister, Aufträge an die DAB weiterzuleiten.

üI
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30
Nü

ü
„ü

2nterschrift des ersten
Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten 2nterschrift des zweiten

Depot-0)ontoinhabers,
Berechtigten

!
!

Empfangsbestätigung – nachfolgend aufgeführte Unterlagen habe ich/haben wir erhalten:

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Konditionsvereinbarung“ Konditionsmodell 
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Zinsvereinbarung“ Konditionsmodell 
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Diese letzten drei
(elder werden von
der Bank ausgef lltj

)to.-Ztammnummer Mrganisationsknoten-WD Eortfolioschl ssel

Bestellung als Bote0 ollmacht



1. Ausschluss der Anlageberatung durch die DAB; Keine Prüfung von Trans-
aktionen des Bevollmächtigten/Boten

Wm öahmen dieser Teschäftsbeziehung erf llt die Bank lediglich ihre gesetz-
lichen Aufklärungs- und rkundigungspflichten und f hrt Aufträge aus. Die
Bank gibt weder mpfehlungen f r den )auf oder erkauf von Uertpapieren
noch bietet sie Beratungsleistungen. Die inschaltung des ermittlers erfolgt
unter dem erständnis, dass der ermittler keinen eigenen ntscheidungsspiel-
raum hinsichtlich der Anlageentscheidung hat und diesbez glich nur Ueisun-
gen des0der Depotkontoinhabers als Bote bermittelt. Auf Beratungsleistungen
des ermittlers hat die Bank keinen influssÜ die im öahmen der öechtsbezie-
hung )unde - ermittler gemachten Angaben und orgaben kennt die Bank
regelmä:ig nicht. Die Bank ist an Anlageentscheidungen und ermKgensdispo-
sitionen nicht beteiligtÜ sie kann die inhaltung von ereinbarungen zur Art
und Ueise der ermKgensanlage nicht berpr fen.

2. Finanztermingeschäfte

Die Bank behält sich vor, Aufträge betreffend (inanztermingeschäfte nur nach
Aufklärung aller Depotkontoinhaber ber die besonderen öisiken von (inanzter-
mingeschäften auszuf hren.

3. Rechtsstellung des Vermittlers

Der ermittler ist nicht zur Abgabe von rklärungen im Ramen der Bank berech-
tigt, er wird nicht im Auftrag der Bank tätig. 

4. Umfang der Bestellung als Bote

Der ermittler wird vom0von den )onto-0Depotinhaber0n gegen ber der Bank
f r Depots unter umseitig bezeichneter Ztammnummer als Bote f r Aufträge
und Ueisungen zum )auf, erkauf bzw. ö ckgabe und Sausch von Anteilen oder
Aktien an inländischen WnvestmentvermKgen, an -WnvestmentvermKgen oder
ausländischen AW(, die nach dem )apitalanlagegesetzbuch vertrieben werden
d rfen, bestellt. Tehen der Bank derartige Aufträge und Ueisungen vom er-
mittler zu, wird sie diese daher als solche des0der )onto-0Depotinhaber0s
betrachten, die der ermittler als Bote bermittelt.

5. Umfang der Vollmacht

Die ollmacht gilt f r alle bestehenden und k nftigen )onten0Depots unter
umseitig bezeichneter Ztammnummer.

Der0die Bevollmächtigte darf gegen ber der Bank ber Tuthaben und vertrag-
lich eingeräumte )reditlinien in der Ueise verf gen, dass er gegen ber der DAB
Aufträge und Ueisungen zu •berweisungen auf eingerichtete öeferenzkonten
erteilen kann. 

Husätzlich berechtigt die ollmacht zur rKffnung von Uährungs- und 0 oder
nterkonten0-depots unter derselben Ztammnummer.

erf gungen, die zu geduldeten •berziehungen f hren kKnnen, sind im bank b-
lichen öahmen, aus abwicklungstechnischen Tr nden, etwa wegen aluta ber-
schneidungen bei Uertpapiergeschäften, zulässig.

Die ollmacht berechtigt nicht zuL

ß rteilung von Aufträgen und Ueisungen zum )auf, erkauf bzw. ö ckgabe und
Sausch von (inanzinstrumenten,

ß Dispositionen zu Tunsten des Bevollmächtigten, mit Ausnahme der dem
Bevollmächtigten vertraglich zustehenden Teb hren und des )ostenersatzes
%Abrechnung/, falls ein solches erfahren mit einem der ollmachtgeber verein-
bart wird und in (orm des Z EA-Pastschrifteinzuges im inzugsermächtigungs-
verfahren gem. Abschnitt W Rr. N Hiffer a/ i. .m. Abschnitt WWW Rr. N des 5Abkom-
mens ber den PastschriftverkehrX ausgef hrt wird %die DAB berpr ft nicht die
öichtigkeit der Abrechnung des  Bevollmächtigten/,

ß Dispositionen zugunsten Dritter,

ß Barabhebungen, Zcheck- und Uechselziehungen, •berweisungen %ausgenom-
men auf hinterlegte öeferenzkonten/,

ß Beantragung von )unden-girocard und )reditkarten,

ß Bestellung und ö cknahme von Zicherheiten,

ß AuflKsung von )onten0Depots,

ß Beantragung und Abschluss von Pombard-)rediten.

Der Bevollmächtigte ist nicht befugt, ntervollmachten zu erteilen.

6. Bankpost, Empfangsvollmacht

( r die Dauer der ollmacht wird um rstellung und Husendung eines Duplikates
der Depotkonto-Ausz ge an den Bevollmächtigten unter dessen Anschrift gebe-
ten. Der Bevollmächtigte ist zum mpfang von 1itteilungen und rklärungen
der Bank berechtigtÜ er kann öechnungsabschl sse, Uertpapieraufstellungen,
)ontoausz ge,  Depotaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und 1ittei-
lungen mit Uirkung f r den0die Depotkonto-Wnhaber entgegennehmen und
anerkennen.

7. Geltungsdauer der Vollmacht

Die ollmacht gilt der Bank gegen ber bis zum mKglichst schriftlich, minde-
stens 8edoch in Se“tform erbrachten Uiderruf. Das rlKschen oder die ;nderung
der ollmacht werde%n/ ich0wir der Bank unverz glich mKglichst schriftlich,
mindestens 8edoch in Se“tform mitteilen. Die ollmacht erlischt nicht mit dem
Sod des )ontoinhabers oder der )ontoinhaber, sondern bleibt f r den0die rben
des 8eweils verstorbenen Depotkonto-Wnhabers bis zum Uiderruf in )raft. Der
Uiderruf eines von mehreren rben bringt die ollmacht nur f r den Uiderrufen-
den zum rlKschen. Uiderruft einer von mehreren 1iterben die ollmacht so
kann der Bevollmächtigte nur noch gemeinsam mit dem Uiderrufenden von der
ollmacht Tebrauch machen. Die Bank kann verlangen, dass sich der Uiderru-

fende als rbe ausweist.

8. Anrufaufzeichnung

Die DAB ist berechtigt, Telefongespräche von Kunden und Bevollmächtigten
im Zusammenhang mit der Durchführung der Kundenbeziehung auf Ton-
oder Datenträgern aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewah-
ren. Darunter fallen insbesondere Telefongespräche zur Ausführung von
Kundenweisungen und Telefongespräche im Rahmen von Reklamationen.
Die Aufzeichnung erfolgt zu Rachweiszwecken. Die Aufzeichnungen kKnnen von
1itarbeitern der DAB abgehKrt werden. Die DAB ist berechtigt, Riederschriften
der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen kKnnen zu Beweiszwek-
ken in etwaigen öechtsstreitigkeiten verwendet werden. Der )unde wird Bevoll-
mächtigte bei Bevollmächtigung davon in )enntnis setzen, dass Selefongesprä-
che wie beschrieben aufgezeichnet werden kKnnen und der DAB unverz glich
mitteilen, falls Bevollmächtigte inwendungen gegen die Aufzeichnung haben.

9. Widerruf bisheriger Transaktionsvollmachten

1it rteilung dieser ollmacht werden bisherige Sransaktionsvollmachten zu
)onten0Depots unter umseitig bezeichneter Ztammnummer widerrufen.



Achtung MaV!
Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder
im eundenrüc8umschlag an angegebene Anschrift schic8en!

Bitte nehmen sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer
Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder ieisepass identifizierenW
nichtig!

ieferenznummer

Achtung MaV!
• Barcode einscannen
• PKSk 67Hk BAS C .-Formular nutzen
• Formular an Absender

MaV5 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-dotline

Abrechnungsnummer
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Checkliste zur Depotkontoeröffnung für natürliche Personen 

Einzel-/ Gemeinschafts-Depotkonto 

A. Formulare

Unbedingt erforderlich sind: 

- Depotkonto-Eröffnung unter Einschluss eines Finanzdienstleisters
- Transaktionsvollmacht
- Legitimation des/der Kontoinhaber (erfolgt in der Regel durch die Post AG, siehe auch

unten „Angaben“)
(Bei Personen mit ausländischer Nationalität ist eine Kopie des Ausweises zwingend
notwendig)

- Steuerrelevante Dokumente

B. Angaben

Zusätzlich zu den üblichen Angaben zur Person in den dafür vorgesehenen Feldern 
vermerken Sie bitte auch: 

Auf der Depotkonto-Eröffnung: 

- Organisationsknoten-ID (regelt den B3-Zugriff des Betreuers des Depotkontos)
- Portfolioschlüssel, falls vereinbart
- Falls sich der/die Kontoinhaber bereits gegenüber der Bank legitimiert hat/haben,

muss die Legitimation nicht noch einmal eingereicht werden.
Vermerken Sie in diesem Fall bitte auf dem Depotkonto-Eröffnungs-Antrag
(Rückseite/letzte Seite) den Namen des/r Legitimierten und die Kontonummer, unter
der die Legitimation vorliegt. Ist die Legitimation älter als 1 Jahr, muss eine gültige
Ausweiskopie beigefügt werden.

Auf der Transaktionsvollmacht: 

- Organisationsknoten-ID (regelt den B3-Zugriff des Betreuers des Depotkontos)
- Portfolioschlüssel, falls vereinbart
-  Bei Empfangsbestätigung muss unbedingt das Konditionsmodell (4-stellige Nummer

des Preismodells) und das Zinsmodell (2 bis 3-stellige Nummer des Zinsmodells)
eingetragen werden.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Formulare korrekt und vollständig ausgefüllt und 
rechtsgültig unterzeichnet sind. 
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